jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 2 00. BKL

006. BKL - O6. Bruckner-Konservatorium-Lehrverpflichtungsverordnung

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.09.2017

§2

Ausmal der Lehrverpflichtung

(1) Das AusmaR der Lehrverpflichtung des vollbeschaftigten Lehrers betragt ungeachtet der Bestimmungen des 2.
Abschnitts 21 Wochenstunden.

(2) FUr den Lehrer, der nicht im vollen Ausmaf3 der fur ihn festgelegten Lehrverpflichtung zur Unterrichtserteilung
herangezogen werden kann, werden die ihm zugewiesenen Verwaltungstatigkeiten mit 0,525 Werteinheiten je
tatsachlich geleisteter Verwaltungsstunde auf die festgelegte Lehrverpflichtung angerechnet.

In Kraft seit 09.09.1996 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_bkl/paragraf/2
file:///

	§ 2 Oö. BKL
	Oö. BKL - Oö. Bruckner-Konservatorium-Lehrverpflichtungsverordnung


